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Kostengutsprache Zahnbehandlung
Kostengutsprache
Sehr geehrte Anrede Name
Gemäss Art. 4 des Gesetzes über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (SR 851.1, abgekürzt ZUG) ist das Sozialamt       zur Zeit für      , geb.      , zuständig. Demzufolge erteilen wir gestützt auf Ihre Kostenorientierung vom       wie folgt:

Definitive Kostengutsprache

Leistungen
Fr.        

Gültigkeit
6 Monate
Rechnungsstellung an
Sozialamt Name, Adresse
Diese Kostengutsprache erlischt nach Widerruf infolge Beendigung der finanziellen Unterstützung durch das Sozialamt       und/oder durch Wegzug von      . 

Wir bitten Sie, bei allfälligen zahntechnischen Arbeiten die Rechnungskopien des Labors resp. Zahntechnikers der Schlussrechnung beizulegen. 
Freundliche Grüsse

Soziale Dienste Name
Kopie an
- KlientIn
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